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4021 Linz  •  Kärntnerstraße 10-12 

Landes-Förderprogramm 

Nachrüstung von systemdienlichen Solarstromspeichern 

„Stromspeicher sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Energiewende. Daher unterstützen wir mit 

unseren neuen Landesförderung auch die Nachrüstung von PV-Anlagen mit Solarstromspeichern. 

Wir stärken so die Versorgungssicherheit und Energie-Unabhängigkeit.“  

– Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner 

 

Wer wird gefördert?  

Gefördert werden Privatpersonen, Gemeinden & Vereine. Nicht gefördert werden Betriebe bzw. 

Unternehmen mit wirtschaftlicher Tätigkeit. 

 

Was wird gefördert? 

• Neue stationäre elektrische Speicher auf Basis von Lithium- oder Natriumionentechnologie, 

die systemdienlich betrieben werden  

• Zur Speicherung von Strom aus bestehenden Photovoltaikanlagen (d.h. Anlagen mit 

Netzzugangsvertrag vor 01.01.2026) 

• Pro Photovoltaikanlage und Standort kann nur ein Stromspeicher gefördert werden. 

Erweiterungen bestehender Speicher sind nicht förderfähig.  

• Empfohlene Speicher-Nennkapazität: 1,5 kWh pro kWp installierter Engpassleistung der PV-

Anlage. Empfohlener Mindestwert: 0,5 kWh Nennkapazität pro kWp 

Wie hoch ist die Förderung? 

• 150 Euro pro kWh Nennkapazität bis 15 kWh und max. 40 % der förderungsfähigen 

Bruttoinvestitionskosten (Speicher kann auch größer sein – gefördert werden max. 15 kWh) 

Förderungsabwicklung 

1. Antragstellung: Nach Abschluss der Maßnahme Einreichung des elektronischen 

Antragsformulars und aller erforderlichen Unterlagen als Upload, inkl. Rechnung 

2. Prüfung der eingereichten Unterlagen auf Förderfähigkeit 

3. Berechnung des Förderbetrags auf Basis der Kosten und der Kriterien 

4. Auszahlung auf das angegebene Konto 

Laufzeit/Inkrafttreten 

Tritt mit 01.03.2026 in Kraft (es gilt das Rechnungs- und Zahlungsdatum ab dem 01.03.2026) und 

endet am 31.12.2026 oder nach Ausschöpfung der finanziellen Mittel oder mit Beginn einer neuen 

Bundes-Investitionsförderung für Speichernachrüstungen.  

 

 

Weitere Informationen zu den Fördervoraussetzungen   

finden Sie auf der Landeshomepage. 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/12846.htm 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/12846.htm

